
          

Anschlussvertrag für Antesa - Fon                                                                                  .                   

zwischen ANTESA AG, Bodenäckerstrasse 1, 8957 Spreitenbach  

und Kunde :� Frau           � Herr         � Firma  
Name: ...................................................................  Vorname: ........................................................  

Adresse: ................................................................... PLZ, Ort: .........................................................  

Telefon: P: ..................................G: ............................ Mobile: ...........................................................  

E-Mail: ................................................................... Geburtsdatum: ……………………………......  

für den Bezug von Telefondienstleistungen über Kabel-TV  

Der Dienstleistungsvertrag bezieht sich auf die nachfolgend bezeichneten Dienstleistungen und Produkte sowie auf die separat 
aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Voraussetzung ist ein rechtmässig genutzter Kabelnetzanschluss und 
Internetzugang über Kabel-TV. Der Kunde erhält während der Vertragsdauer leihweise ein Telefon Gateway. 
  

Ich bestelle 
                                                                                                           Einmalig Monatlich Gespräche  
 �  Antesafon Vorkonfigurierte Anschlussbox für Internet Telefonie für Ihr analoges  Fr.  0.-- Fr. 18.--  von Antesa-Fon zu 

Telefon. Inkl. 100 Gratisminuten im CH-Festnetz     Antesa-Fon gratis  

  � 2. Telefonlinie  Anschluss eines zweiten Telefons an Ihrer Antesa-Fon-Box  Fr.  0.--  Fr.  9.--  Sonstige Gespräche 

  mit zusätzlicher Rufnummer     gemäss aktueller Tarifliste 
Aufschaltgebühr  Einmalige Aufschaltgebühr pro Telefonnummer  Fr. 30.--  Fr.  0.-- 

 
Der Betrieb eines Faxes über Antesafon kann nicht garantiert werden und funktioniert nur bei optimaler Internetanbindung mit 
ausreichender Bandbreite.  

 
Details zu Ihrem Antesa- Fon Produkt 
 

� Meine Rufnummer/n portieren gemäss Vollmacht Rufnummernportierung (separates Formular)  
� Neue Rufnummer  
 

Ihr Antesa-Fon Anschluss kann standortunabhängig betrieben werden. Eine regionale Zustellung von Notrufen ist nicht automatisch 
gewährleistet.  

Bitte nennen Sie uns Ihre Postleitzahl des Standortes an welchem Notrufe eingehen sollen: ........................................... 

 
Konditionen 
 

Mindestvertragsdauer Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate.  

Kündigungsfrist  Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das Ende eines jeden 
Monats schriftlich gekündigt werden, jedoch frühestens auf Ende der Mindestvertragsdauer.  

Zahlungsart Per Rechnung. Zahlbar netto innert 10 Tagen. Die Gesprächsdetails sind online abrufbar.  

Vertragsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Telefon-Anschlüsse (VOIP).  

Hardware  Die Anschlussbox wird dem Kunden zum Gebrauch leihweise während der Vertragsdauer überlassen 

und bleibt vollständig im Eigentum der ANTESA AG.  

 

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages anerkenne ich ausdrücklich dass ich mit den vorstehenden Vertragsbedingungen 
einverstanden bin und ein Doppel dieses Vertrages erhalten habe. Ich bin mir bewusst, dass Notrufnummern nur für den von mir 
gemeldeten Standort in der Schweiz korrekt verbunden werden. Alle Preisangaben sind in CHF und inkl. MWST. Preis- und 
Leistungsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.  

 
 
Ort, Datum:________________________  Unterschrift:___________________________ 
                                                                                                                                                  (Wenn nicht volljährig, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  

             ./. AGB 20.09.2011  



          
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Telefon-Anschlüsse (VOIP) über das Kabelnetz der ANTESA AG, 
8957 Spreitenbach  
 
I . Allgemeines  

Diese AGB regeln die Beziehungen zwischen den Kundinnen und Kunden (im folgenden "Kunde" genannt) und der ANTESA 
AG (im folgenden "ANTESA" genannt) und gelten für die Internet Dienstleistungen und Produkte.  
Die AGB sind zusammen mit der Anmeldung und den jeweils gültigen Preisen integrierter Bestandteil des Vertrages.  
Die ANTESA kann die AGB jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 60 Tagen anpassen.  
 

2. Preise, Verrechnung, Zahlung  
Es gelten die Preise der ANTESA des zu jeweiligen Zeitpunkts gültigen Preisliste. Die ANTESA kann, unter Einhaltung 
von 60 Tagen, Preisanpassungen vornehmen. Verbesserungen der Preis-/Leistungsverhältnisse sind jederzeit möglich.  
Der Vertrag tritt an dem in der Anmeldung genannten Datum in Kraft. Der für die Abonnementsrechnung massgebende 
Beginn wird automatisch auf den Ersten der Freischaltung folgenden Monats festgelegt.  
Die Gebühren werden dem Kunden jeweils Ende des Monats in Rechnung gestellt.  
Leistungsbezüge ab Datum der Freischaltung bis Ende des laufenden Monats werden pro rata zusammen mit der ersten 
Monats-Gebührenrechnung in Rechnung gestellt. Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Nach Ablauf 
der Zahlungsfrist und 1-ter Mahnung wird der Anschluss ohne weitere Mahnung innert 5 Tagen gesperrt.  
Die Wiederaufschaltung wird mit Fr. 35.00 verrechnet.  
 

3. Vertragsdauer, Kündigung  
Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate.  
Der Vertrag kann danach unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das Ende eines jeden Monats 
schriftlich gekündigt werden. frühestens jedoch auf Ende der Mindestvertragsdauer.  
 
4. Leistungen der ANTESA AG  

Die ANTESA bietet ihren Kunden Dienstleistungen und Produkte für den Bereich des Telefonzugangs (VOIP) via 
Kabelnetz an. Die Telefon-Anschluss-Box (ATA-Box) wird dem Kunden leihweise zur Verfügung gestellt. Die ANTESA 
steht gegenüber dem Kunden für die sorgfältige und vertragsgemässe Erbringung ihrer Dienstleistungen ein. Die 
Dienstleistungen stehen dem Kunden in der Regel 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr zur Verfügung. 
Störungen technischer Art, die im Verantwortungsbereich der ANTESA liegen, werden umgehend lokalisiert und innert 
nützlicher Frist behoben. Es kann jedoch kein unterbruchsfreier Betrieb garantiert werden.  
 
5. Pflichten des Kunden  

Nimmt der Kunde mittels der Dienstleistungen der ANTESA auch Dienstleistungen Dritter in Anspruch, so ist er für die 
Einhaltung der Nutzungs-Bestimmungen dieser Drittdienstleistungen selber verantwortlich und kann im Schadenfall 
direkt haftbar gemacht werden.  
Der Kunde verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Geräte (z.B. ATA-Box) sorgfältig zu behandeln und diese nach 
Ablauf des Vertrages unaufgefordert an Antesa AG Spreitenbach zu retournieren.. Der Kunde sorgt dafür, dass die 
Dienstleistungen und Produkte, für die er mit ANTESA einen Vertrag abgeschlossen hat, gesetzes- und 
vertragsgemäss genutzt werden.  
 
8957 Spreitenbach, 20.09.2011  
 


